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Newsletter 22 
 
 
 
 
Gläubigerversammlungen der DEIKON GmbH /  
Abstimmungsverhalten der SdK 
 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir informieren Sie heute über das geplante Abstimmungsverhalten der SdK 

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. auf den Gläubigerversammlungen der 

Anleiheinhaber der DEIKON GmbH am 8. November 2012. Einziger 

Tagesordnungspunkt ist dabei jeweils die etwaige Wahl eines gemeinsamen 

Vertreters der Gläubiger von Schuldverschreibungen zur Wahrnehmung ihrer 

Rechte im Insolvenzverfahren gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 SchVG. 

 

Die Wahl eines gemeinsamen Vertreters für Anleihen von Emittenten, die sich im 

Insolvenzverfahren befinden, ist in der Regel sinnvoll und wird von der SdK meist 

auch explizit gefordert. Denn mit der Wahl eines solchen Vertreters vereinfacht sich 

ein Insolvenzverfahren. Die Gläubiger müssen beispielsweise ihre Forderungen aus 

der Anleihe nicht mehr individuell beim Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle 

anmelden. Und der Insolvenzverwalter hat dann für eine Anleihe genau eine 

Kontaktperson und muss nicht mit hunderten oder gar tausenden Anlegern 

kommunizieren. 

 

 

Keine gemeinsamen Interessen 
In diesem durchgängig besonderen Fall DEIKON ist aus Sicht der SdK jedoch die 

Wahl eines gemeinsamen Vertreters nicht angebracht. ImGegenteil könnte sie 

eventuell sogar nachteilig für die Anleiheinhaber sein. Zunächst ist festzuhalten, 

dass es im Fall DEIKON auch unter den Anleiheinhabern gegenläufige Interessen 

gibt. So haben einige wenige Anleiheinhaber gerichtlich (erstinstanzlich) die von 

ihnen gehaltenen Anleihen gekündigt. Fraglich ist, wie mit diesen im Fall einer 

gemeinsamen Vertretung verfahren werden soll. Dies ist jedoch nicht das 

entscheidende Argument, warum man im Falle DEIKON auf einen gemeinsamen 

Vertreter verzichten sollte.  
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Nach Ansicht der SdK stellt vor allem die Anleihe 3 (WKN A0KAHL) ein Problem 

dar. Ein signifikanter Teil dieser Anleihe wird indirekt vom Gründer und 

ehemaligen Geschäftsführer der Gesellschaft, Dusan Rajcic, gehalten. Da Rajcic 

auch Gesellschafter der DEIKON GmbH ist, ist nach Meinung der SdK der von 

Rajcic gehaltene Teil der Anleihe als nachrangig anzusehen. Das hieße, dass Rajcic 

erst dann eine Rückzahlung auf die von ihm gehaltenen Anleihen erhalten könnte, 

wenn alle anderen Gläubiger zu 100 % befriedigt worden sind. Wählt man nun 

jedoch einen gemeinsamen Vertreter für die dritte Anleihe, so würde der 

gemeinsame Vertreter nach Einschätzung der SdK die gesamte Forderung aus der 

Anleihe 3 zur Insolvenztabelle anmelden müssen. Unklar wäre dann, ob der 

Insolvenzverwalter die gesamte Forderung aus der Anleihe 3 oder nur einen 

Teilbetrag, ohne den auf Rajcic entfallenden Anteil, zur Insolvenztabelle 

anerkennen würde. Ferner wäre dann wiederum unklar, auf welcher gesetzlichen 

Grundlage der gemeinsame Vertreter eine anteilige Ausschüttung an Rajcic 

verweigern könnte, sofern dieser vom Insolvenzverwalter eine Ausschüttung auf die 

Anleihe 3 erhalten würde.  

 

Dieser komplexe Sachverhalt ließe sich am einfachsten dadurch lösen, dass alle 

Gläubiger ihre Forderungen aus der Anleihe separat anmelden, auch Herr Rajcic, 

und in der Folge der Insolvenzverwalter die Forderungen auf ihre Berechtigung hin 

überprüft. In diesem Falle kann sich der Insolvenzverwalter an klaren gesetzlichen 

Regelungen orientieren und die einzelnen Gläubiger können individuell die 

Rechtmäßigkeit des Vorgehens des Insolvenzverwalters gerichtlich überprüfen 

lassen, sofern dies geboten ist. Nach Meinung der SdK übersteigen in diesem 

besonderen Fall die Vorteile einer individuellen Vertretung die einer gemeinsamen 

Vertretung bei weitem. Bei der Durchführung einer individuellen Vertretung wird 

die SdK ihren Mitgliedern selbstverständlich behilflich sein. 

 

 

Erteilung von gegensätzlichen Weisungen möglich 
Die SdK wird folglich auf den anstehenden Gläubigerversammlungen keinen 

Kandidaten als gemeinsamen Vertreter für eine Anleihe der DEIKON GmbH 

benennen und auch gegen die Wahl eines solchen stimmen. 

 

Sollten Sie jedoch gegen das geplante Abstimmungsverhalten der SdK sein und 

sich FÜR die Wahl eines gemeinsamen Vertreters aussprechen – bis dato wurden 

uns vom Insolvenzverwalter, der Gesellschaft oder von Dritten noch keine 

Kandidaten benannt –, so können Sie uns dies per Weisung für die von Ihnen 

gehaltenen Anleihen unter info@sdk.org mitteilen. Bitte teilen Sie uns neben der 

ausdrücklichen Weisung Ihren Vor- und Nachnamen und die von Ihnen gehaltene 

Anleihe/n (Wertpapierkennnummer/n) mit. 
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Bitte schicken Sie uns keine E-Mail, wenn Sie sich dem oben beschriebenen 
SdK Abstimmungsverhalten anschließen möchten. Wir stimmen mit Ihren 
Stimmrechten dann automatisch gegen die Wahl eines gemeinsamen 
Vertreters. 
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org zur Verfügung.  

 

 

5. November 2012 

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der DEIKON GmbH! 


